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(54) Schleifscheibe

(57) Die Schleifscheibe weist einen Aufnahmebe-
reich (2), einen zentralen Schleifbereich (1) mit mehre-
ren Durchtrittsöffnungen (3) und mehreren Schneidkör-
pern (4) auf, die in unterschiedlichen radialen Abstän-
den vom zentralen Aufnahmebereich (2) angeordnet
sind. Die dem zentralen Aufnahmebereich (2) zuge-
wandte Längsseite (5) jedes Schneidkörpers (4) ist un-

ter einem Winkel (B) von 45° zu einer vom zentralen
Aufnahmebereich (2) ausgehenden Radialen (R) ange-
ordnet, die eine Kante (K) tangiert, die von der Längs-
seite (5) und der vom zentralen Aufnahmebereich (2)
abgewandten Breitseite (6) des Schneidkörpers (4) ge-
bildet ist. Dadurch wird ein keilförmiges Eindringen der
Schneidkörper (4) in das abzutragende Material ermög-
licht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schleifscheibe ge-
mäss dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
[0002] Für die Bearbeitung beispielsweise von Ober-
flächen beschichteter, mineralischer Untergründe wer-
den Werkzeuge in Form von "Fräsrädern" verwendet,
die mit segmentförmigen Hartmetallelementen bestückt
sind. Diese Werkzeuge haben den Nachteil, dass keine
Selbstschärfung der Hartmetallelemente stattfindet.
Daher ergibt sich eine rasche Abnahme der Abtragslei-
stung über die Lebensdauer des Werkzeugs.
[0003] Ferner gibt es Schleifscheiben, die mit Dia-
manten enthaltenden Schneidkörpern versehen sind
und eine bedingte Eignung zur Bearbeitung von be-
schichteten, mineralischen Untergründen aufweisen.
Der primäre Einsatz dieser Schleifscheiben ist für mine-
ralische Untergründe konzipiert. Aus der US 3 745 719
ist eine derartige Schleifscheibe mit einem kreisringför-
migen Schleifbereich, einem zentralen Aufnahmebe-
reich, mehreren Durchtrittsöffnungen im Schleifbereich
und mehreren vom Schleifbereich abragenden, eine
rechteckige Grundfläche aufweisenden Schneidkör-
pern, die in unterschiedlichen radialen Abständen vom
Zentrum des Aufnahmebereiches angeordnet sind, be-
kannt.
[0004] Aufgrund der Anordnung der Schneidkörper,
deren Breitseite bzw. Längsseite parallel zu einer vom
Zentrum des Aufnahmebereiches ausgehenden Radia-
len verlaufen, erfolgt der Anschnitt der auf dem minera-
lischen Untergrund aufgebrachten Beschichtung flä-
chig, d.h. mit der Breitseite bzw. mit der Längsseite. Dies
führt neben einem schlechten Eindringverhalten der
Schneidkörper in die Beschichtung zu einer starken Er-
wärmung der Beschichtung, wobei die Erwärmung
durch die Reibung der sich auf der Beschichtung rotie-
renden Schneidkörper entsteht. Diese starke Erwär-
mung führt dazu, dass die Beschichtung weich wird und
abgeriebenes Beschichtungsgut an den Schneidkör-
pern kleben bleibt, so dass sich das Eindringverhalten
des Schneidkörpers in die Beschichtung zusätzlich ver-
schlechtert.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
wirtschaftlich herstellbare Schleifscheibe zu schaffen,
mit deren Schneidkörper die Beschichtung des Unter-
grundes keilförmig anschneidbar ist und jeder Schneid-
körper eine selbstschärfende, scharfkantige Schneid-
kante besitzt.
[0006] Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt durch eine
Schleifscheibe, welche die im Patentanspruch 1 ange-
führten Merkmale aufweist.
[0007] Mit der erfindungsgemässen Anordnung der
Schneidkörper wird ein keilförmiges Anschneiden der
abzutragenden Beschichtung erreicht. Das keilförmige
Eindringen der Schneidkörper in die Beschichtung führt
zu einer schnellen Entfernung derselben von dem Un-
tergrund auf dem diese haftet, ohne dass sich diese er-
wärmt und ohne dass abgetragenes Beschichtungsgut

an den Schneidkörpern kleben bleibt. Eine besonders
hohe Abtragleistung wird erzielt, wenn der Winkel zwi-
schen der dem Zentrum des Aufnahmebereiches zuge-
wandten Längsseite der Schneidkörper und der Radia-
len 45° beträgt. Das gute Eindringverhalten der
Schneidkörper in die Beschichtung führt zu einer hohen
Laufruhe im Schleifbetrieb.
[0008] Jeder Schneidkörper weist vorzugsweise zwei
Matrixzonen mit unterschiedlicher Diamantkonzentrati-
on auf, die in einer parallel zur Breitseite des Schneid-
körpers verlaufenden Richtung hintereinander angeord-
net sind. Jene Matrixzone mit der höheren Diamantkon-
zentration dient dem Abtragen der Beschichtung und
die Matrixzone mit der geringeren Diamantkonzentrati-
on hat die Funktion eines Stützrückens.
[0009] Damit die Abtragung der Beschichtung mit ei-
ner scharfkantigen Schneidkante erfolgen kann, die
sich über die dem Zentrum des Aufnahmebereiches zu-
gewandte Längsseite des Schneidkörpers erstreckt und
sich am freien Ende des Schneidkörpers erstreckt, weist
zweckmässigerweise die dem Zentrum des Aufnahme-
bereiches näherliegende erste Matrixzone eine höhere
Diamantkonzentration auf, als die dem Zentrum des
Aufnahmebereiches abgewandte zweite Matrixzone.
[0010] Vorteilhafterweise besitzen die Diamanten in
der ersten Matrixzone eine kleinere Korngrösse als die
Diamanten in der zweiten Matrixzone. Dies führt zu ei-
nem unterschiedlich starken Verschleiss während des
Scheifbetriebs. In der ersten Matrixzone brechen die
Diamanten nicht so schnell aus wie in der zweiten Ma-
trixzone. Selbst dann, wenn die Diamanten in der ersten
Matrixzone ausbrechen, führen sie aufgrund ihrer sehr
kleinen Grösse nicht zu einer unscharfen Schneidkante.
Aufgrund der grösseren Korngrösse brechen die Dia-
manten in der zweiten Matrixzone schneller aus als die
Diamanten in der ersten Matrixzone. Die zweite Matrix-
zone ermöglicht damit einen stärkeren Verschleiss des
Stützrückens, der sich im Schleifbetrieb ausbildet und
damit der Schneidkante des Schneidkörpers zu einer
gewissen "Freistellung" verhilft.
[0011] Aus herstelltechnischen Gründen entspricht
die parallel zu der Breitseite der Schneidkörper gemes-
sene Breite der Matrixzone mit der höheren Diamant-
konzentration der 0,15-bis 0,35-fache Breite der
Schneidkörper.
[0012] Damit der Schleifvorgang mit dem gesamten
Schleifbereich der Schleifscheibe erfolgen kann, ist der
Schleifbereich vorteilhafterweise in mehrere radial zu-
einander versetzt angeordnete, sich wenigstens teilwei-
se radial überlappende, koaxial zueinander verlaufende
Kreisringflächen unterteilt, wobei in jeder Kreisringflä-
che wenigstens ein Schneidkörper angeordnet ist.
[0013] Eine Steigerung der Abtragsleistung der
Schleifscheibe wird vorzugsweise dadurch erreicht,
dass jeder Schneidkörper gegenüber der Scheibenebe-
ne geneigt angeordnet ist.
[0014] Die geneigte Anordnung der Schneidkörper
unterstützt das Abtragen der Beschichtung dadurch,
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dass das Beschichtungsgut beim Abtrag nicht auf eine
senkrechte Fläche sondern auf eine geneigte Fläche
des Schneidkörpers trifft und von dieser unter einem
Winkel - dem sogenannten Spanwinkel - vom Unter-
grund abgelenkt wird. Bei der geneigten Fläche handelt
es sich um die dem Zentrum des Aufnahmebereiches
zugewandte Längsseite des Schneidkörpers, der unter
einem Winkel von 80° bis 90° zu einer von dem Schleif-
bereich gebildeten Scheibenebene angeordnet ist. Die-
se 80° bis 90° ergeben einen Spanwinkel von 10° bis
20°, der sich zwischen besagter Längsseite und einer
von der Scheibenebene abragenden Senkrechten liegt.
Ein Spanwinkel von 15° hat sich als besonders vorteil-
haft erwiesen.
[0015] Eine gute Abfuhr des abgetragenen Beschich-
tungsgutes aus dem Bearbeitungsbereich erfolgt durch
mehrere im Schleifbereich der Schleifscheibe angeord-
nete Durchtrittsöffnungen, wobei zweckmässigerweise
in einem der Kante gegenüberliegenden Umfangsbe-
reich jedes Schneidkörpers eine Durchtrittsöffnung an-
geordnet ist. Diese besondere Anordnung hat den Vor-
teil, dass das Beschichtungsgut unmittelbar nach dem
Abtragen durch die Schneidkörper, beispielsweise mit
Hilfe einer geeigneten Absaugvorrichtung, aus dem Be-
arbeitungsbereich abgesaugt werden kann.
[0016] Die Erfindung wird anhand von Zeichnungen,
die ein Ausführungsbeispiel wiedergeben, näher erläu-
tert. Es zeigen:

Fig.1 eine erfindungsgemässe Schleifscheibe in der
Unteransicht;

Fig. 2 einen Schnitt durch die Schleifscheibe entlang
der Linie II-II in Fig. 1;

Fig. 3 einen vergrösserten Ausschnitt der Schleif-
scheibe gemäss Fig. 2.

[0017] Die in den Fig. 1 bis 3 dargestellte Schleif-
scheibe dient dem Abtragen von auf mineralischem Un-
tergrund aufgetragenen Beschichtungen. Weder die
Beschichtung noch der mineralische Untergrund sind in
den Fig. 1 bis 3 dargestellt. Neben einem Schleifbereich
1 weist die Schleifscheibe einen zentralen Aufnahme-
bereich 2, mehrere Durchtrittsöffnungen 3 im Schleifbe-
reich 1 und mehrere vom Schleifbereich 1 abragende,
eine rechteckige Grundfläche aufweisende Schneidkör-
per 4 auf. Der Schleifbereich 1 und der zentrale Aufnah-
mebereich 2 sind koaxial zueinander angeordnet, aber
in einer parallel zur gemeinsamen Mittelachse verlau-
fenden Richtung voneinander beabstandet. Der Über-
gang 10 zwischen dem zentralen Aufnahmebereich 2
und dem Schleifbereich 1 ist konisch ausgebildet und
mit mehreren Durchgangsbohrungen 9 versehen.
[0018] Der Schleifbereich 1 setzt sich aus mehreren,
radial zueinander versetzt angeordneten, sich wenig-
stens teilweise radial überlappenden, koaxial zueinan-
der verlaufenden Kreisringflächen D, E, F zusammen,

wobei in jeder Kreisringfläche D, E, F vier bzw. acht
Schneidkörper 4 gleichmässig verteilt angeordnet sind.
Die Schneidkörper 4 weisen somit unterschiedliche Ab-
stände vom zentralen Aufnahmebereich 2 auf. Acht
Schneidkörper 4 sind in der vom Zentrum des Aufnah-
mebereiches am weitesten entfernt angeordneten
Kreisringfläche D angeordnet. Von den drei Kreisring-
flächen D, E und F überlappen sich in radialer Richtung
nur die Kreisringflächen E und F.
[0019] Die dem Zentrum des Aufnahmebereiches 2
zugewandte Längsseite 5 jedes Schneidkörpers 4 ist
unter einem Winkel B von 45° zu einer vom Zentrum
des Aufnahmebereiches 2 ausgehenden Radialen R
angeordnet. Die Radiale verläuft durch den Schnitt-
punkt S zwischen der dem Zentrum des Aufnahmebe-
reiches 2 zugewandten Längsseite 5 und der vom Zen-
trum des Aufnahmebereiches 2 abgewandten Breitseite
6 des Schneidkörpers 4. Jeder Schneidkörper 4 weist
zwei Matrixzonen 7, 8 mit unterschiedlicher Diamant-
konzentration auf, die in einer parallel zur Breitseite 6
des Schneidkörpers 4 verlaufenden Richtung hinterein-
ander angeordnet sind. Eine dem Zentrum des Aufnah-
mebereiches 2 näherliegende Matrixzone 7 weist eine
höhere Diamantkonzentration auf als eine von dem
Zentrum des Aufnahmebereiches 2 abgewandte zweite
Matrixzone 8. Die Diamanten der einzelnen Matrixzo-
nen 7, 8 weisen unterschiedliche Korngrössen auf. So
besitzen beispielsweise alle Diamanten in der ersten
Matrixzone 7 eine kleinere Korngrösse als die Diaman-
ten in der zweiten Matrixzone 8. Die parallel zu der Breit-
seite 6 der Schneidkörper 4 gemessene Breite der Ma-
trixzone 7 mit der höheren Diamantkonzentration ent-
spricht der 0,25-fachen Breite der Schneidkörper 4. Je-
der Schneidkörper 4 ist gegenüber der Scheibenebene
geneigt angeordnet, wobei die dem Zentrum des Auf-
nahmebereiches 2 zugewandte Längsseite 5 des
Schneidkörpers 4 unter einem Winkel A von 85° zum
Aufnahmebereich 2 angeordnet ist.
[0020] Die dem zentralen Aufnahmebereich zuge-
wandte Längsseite 5 und die vom Zentrum abgewandte
Breitseite 6 bilden gemeinsam eine Kante (K). In einem
der Kante K gegenüberliegenden Umfangsbereich je-
des Schneidkörpers 4 befindet sich eine Durchtrittsöff-
nung 3, durch die das abgetragene Beschichtungsgut,
beispielsweise mit einer nicht dargestellten Absaugvor-
richtung abgesaugt werden kann.

Patentansprüche

1. Schleifscheibe mit einem kreisringförmigen Schleif-
bereich (1), einem zentralen Aufnahmebereich (2),
mehreren Durchtrittsöffnungen (3) im Schleifbe-
reich (1) und mehreren vom Schleifbereich (1) ab-
ragenden, eine rechteckige Grundfläche aufwei-
senden Schneidkörpern (4), die in unterschiedli-
chen radialen Abständen vom Zentrum des Aufnah-
mebereiches (2) angeordnet sind, dadurch ge-
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kennzeichnet, dass die dem Zentrum des Aufnah-
mebereiches (2) zugewandte Längsseite (5) jedes
Schneidkörpers (4) unter einem Winkel (B) von 35°
bis 55° zu einer vom Zentrum des Aufnahmeberei-
ches (2) ausgehenden Radialen (R) angeordnet ist,
die eine Kante (K) tangiert, die von der dem Zen-
trum des Aufnahmebereiches (2) zugewandten
Längsseite (5) und der vom Zentrum des Aufnah-
mebereiches (2) abgewandten Breitseite (6) des
Schneidkörpers (4) gebildet ist.

2. Schleifscheibe nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jeder Schneidkörper (4) zwei Ma-
trixzonen (7, 8) mit unterschiedlicher Diamantkon-
zentration aufweist, die in einer parallel zur Breit-
seite (6) des Schneidkörpers (4) verlaufenden Rich-
tung hintereinander angeordnet sind.

3. Schleifscheibe nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine dem Zentrum des Aufnahme-
bereiches (2) näherliegende erste Matrixzone (7)
eine höhere Diamantkonzentration aufweist als ei-
ne vom Zentrum des Aufnahmebereiches (2) abge-
wandte zweite Matrixzone (8).

4. Schleifscheibe nach Anspruch 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Diamanten in der ersten
Matrixzone (7) eine grössere Korngrösse besitzen
als die Diamanten in der zweiten Matrixzone (8).

5. Schleifscheibe nach Anspruch 3 oder 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die parallel zu der Breitsei-
te (6) der Schneidkörper (4) gemessene Breite der
Matrixzone (7) mit der höheren Diamantkonzentra-
tion der 0,15- bis 0,35-fache Breite der Schneidkör-
per (4) entspricht.

6. Schleifscheibe nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass der Schleifbe-
reich (1) in mehrere radial zueinander versetzt an-
geordnete, sich wenigstens teilweise radial über-
lappende, koaxial zueinander verlaufende Kreis-
ringflächen (D, E, F) unterteilt ist, wobei in jeder
Kreisringfläche (D, E, F) wenigstens ein Schneid-
körper (4) angeordnet ist.

7. Schleifscheibe nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass jeder Schneidkör-
per (4) gegenüber der Scheibenebene geneigt an-
geordnet ist.

8. Schleifscheibe nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die dem Zentrum des Aufnahmebe-
reiches (2) zugewandte Längsseite (5) des
Schneidkörpers (4) unter einem Winkel (A) von 80°
bis 90° zum Aufnahmebereich (2) angeordnet ist.

9. Schleifscheibe nach einem der Ansprüche 1 bis 8,

dadurch gekennzeichnet, dass in einem der Kan-
te (K) gegenüberliegenden Umfangsbereich jedes
Schneidkörpers (4) eine Durchtrittsöffnung (3) an-
geordnet ist.
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